
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/10/6 8Ob278/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1964

Norm

ABGB §870 CIII

ABGB §879

ABGB §1385 ff

Rechtssatz

Unredlichkeit beim Abschluß des Vergleiches ist die bewußte Ausnützung eines Irrtums der Gegenseite. Das Erwirken

des teilweisen Erlasses einer bestrittenen Forderung kann den Wuchertatbestand nicht herstellen.
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8 Ob 278/64
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